
Unser Motto:

AUFSTEH’N
AUF EINANDER ZUGEH’N
VON EINANDER LERNEN

MITEINANDER UMZUGEH’N!

Unser Symbol:
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Gottesdienste in der Kapelle
Mittwoch: 19.30 Uhr

Sonntag: 10.30 Uhr

oder nach Aushang und Vereinbarung

Bürozeiten
Montag bis Freitag: 16.30–18.30 Uhr

Samstag: 10.30–12.30 Uhr
Sonntag: 08.00–10.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Amtssitz des Bischofs
Katholisch-Reformierte-Kirche

Bischöfliches Ordinariat
Margaretengürtel 14 / 21

1050 Wien
E-M@il:

info@katholisch-reformierte-kirche.com

Kontakt
Bischof Oliver Gehringer

Bischöfliches Ordinariat
Tel.: 966 81 69

Mobil: 0676 / 542 75 09
Fax: 966 81 69

E-M@il: bischof.gehringer@chello.at
www.katholisch-reformierte-kirche.com

was tun bei 
einem todesfall?
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Ein lieber Mensch in Ihrer nächsten Umgebung ist
verstorben, ein Verwandter, Freund, Bekannter oder
Nachbar. Wir nehmen Anteil an Ihrer Trauer,
verlieren Sie doch einen geliebten Menschen.

Über den Schmerz des Verlustes den Sie erlitten haben,
über Ihre Trauer hinweg wollen wir Ihnen beistehen 
und versuchen Sie zu trösten. Gerne halten wir für Sie
die Trauerfeier und begleiten Ihre/n liebe/n Verstorbe-
ne/n gemeinsam mit Ihnen auf den letzten Weg.

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie unterstützen, Ihnen
Hilfe und Information über die notwendigen Schritte
geben, die Sie veranlassen müssen.

Folgende Schritte sind unter Beachtung 
der Reihenfolge gesetzlich vorgeschrieben:
• Anmeldung des Todesfalles
• Kleider in die Anstalt bringen
• Formular „Anzeige des Todes“ abholen
• Eintragung im Sterbebuch
• Todesbescheinigung
• Verlassenschaftsabhandlung
• Graberwerb/- verlängerung
• Verträge, Verpflichtungen, Mitgliedschaften,

Kfz etc. ab- resp. ummelden

• Anmeldung des Todesfalles: Die Anmeldung des
Todesfalles beim jeweiligen Bestattungsunternehmen
ist wegen der Abholung und Organisation der
Bestattungsdurchführung und Formulierung des
Partentextes wichtig.
Die Bestattungsdurchführung darf erst dann erfolgen,
wenn die Beurkundung durch das Standesamt vorge-
nommen wurde. Zur Aufnahme der Todesfälle hat die

bei Verwitweten zusätzlich:
• Abschrift aus dem Sterbebuch
bei Geschiedenen zusätzlich:
• Scheidungsurteil
bei AkademikerInnen zusätzlich:
• Nachweis des akademischen Grades
Gebühren: € 6,50 Bundesabgabe + ca. € 1,50
Verwaltungsabgabe für die Sterbeurkunde

Die ausgefolgte Todesbescheinigung muss sofort der
Bestattung übergeben werden. Wenn Sie wünschen,
dass die Katholisch-Reformierte-Kirche die Aussegnung
durchführt, müssen Sie dies bei der Bestattung 
bekannt geben.

Da wir noch keine anerkannte Religionsgemeinschaft
sind, müssen Sie sich mit uns inVerbindung setzen 
und den Termin vereinbaren, ansonsten tut
dies die Bestattung.

Besondere Bestimmungen über den Inhalt der Parte 
gibt es nicht, jedoch sollte vermerkt werden, dass die
Aussegnung nach Ritus der Katholisch-Reformierten-
Kirche erfolgt. Es ist jede Art von Musik gestattet,
die Sie für angebracht halten.

Für den/die Geistliche/n sind keine Gebühren zu 
entrichten auch sonst sind für den Dienst unserer 
Kirche keine Abgaben zu leisten, für eine Spende 
sagen wir ein herzliches „vergelt’s Gott“

Wir hoffen Ihnen damit etwas weitergeholfen zu haben.
Nähere Informationen finden Sie bei ihren Bestatter 
oder unter www.help.gv.at

Was Sie alles tun müssen:
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Bestattung Wien bei jedem Standesamt eine
Anmeldestelle eingerichtet.

• Kleider in die Anstalt bringen Formular 
„Anzeige des Todes“ abholen: Bringen Sie die Kleider
in die Totenkammer der Anstalt und holen Sie dort die
„Anzeige des Todes“ inklusive der „Todesbescheini-
gung“ ab. Diese Brauchen Sie für die Eintragung im
Sterbebuch und für die Bestattung.

• Eintragung im Sterbebuch: Sie müssen die Eintragung
im Sterbebuch am zuständigen Sterbeort Standesamt
veranlassen.
Dazu ist mitzubringen:
• eigener Lichtbildausweis
• Personaldokumente der/s Verstorbenen

– Geburtsurkunde
– Staatsbürgerschaftsnachweis
– Heiratsurkunde
– Meldezettel


